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15. Ausgabe
LE MONDIAL DU ROSÉ ®

Sie sind Erzeuger und möchten Ihr Know-how zur Geltung bringen?
Nehmen Sie an unserem Weinprobewettbewerb

ausschließlich für Roséweine teil

DER WETTBEWERB

Roséweine, sowohl stille Weine als auch Schaumweine, werden von Verbrauchern sehr geschätzt  

und immer mehr konsumiert .  

Von dieser Feststel lung ausgehend hat die Œnologues de France  beschlossen, Roséweinen 

aus al ler Welt eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem sie einen exklusiven 

Wettbewerb für sie erschaffen hat:  Le Mondial du Rosé®. 

Es handelt sich um einen der renommiertesten Wettbewerbe der Branche.

Dieser wurde 2003 ins leben gerufen und f indet jedes Jahr 

in Cannes statt . 

Der Wettbewerb genießt:

- Hohe Schirmherrschaft von Organisation Internationale de la Vigne 

  et du Vin (OIV) und von Union Internationale des Œnologues , 

-  Eine Zertif izierung gemäß der Norm ISO 9001 durch SGS .

DIE WEINPRUFER

70 Weinprüfer mit 18 verschiedenen Staatsangehörigkeiten

Önologen und Fachleute der Weinstufe geben sich Verabredung während 3 Vormittage ein 

Kosten ausschließlich am Blinder und die Weine zur Kenntnis zu nehmen, die aus den vier Ecken 

der Welt stammen. 

Für jeden probierten Wein wird eine Verkostungsnotiz verfasst.

D IE  AUSZEICHNUNGEN

Eine Medaille:  Gold oder Silber (30% der angemeldeten Weine)

Die bestbenoteten Weine erhalten eine Medail le (Gold oder Si lber). 

Diese Auszeichnungen können sodann auf den Flaschen der Preisträger aufgeführt werden. 

Sie stel len für die Käufer der großen Vertriebsgesel lschaften eine Qualitätsgarantie dar,  für die  

Erzeuger eine starke Motivation sie zu erlangen. 

3 Mill ionen Mondial du Rosé-Abzeichen haben in 2017 die Grenzen überquert!



EINSCHREIBUNGSMODALITÄTEN

BIS  ZUM 23 .  MÄRZ 2018

ACHTUNG : die Adresse für die Einschreibungsunterlagen 
stimmt nichtmit der Lieferadresse für die Muster überein

ANMELDUNG

O N L I N E

Füllen Sie bitte das Online-Formula aus:

www.mondial-du-rose.fr
Falls Sie Proben schon für die Vinalies Internationales und oder Vinalies Nationales 
registriert haben, melden Sie sich Einfach mit der selben Benutzerkennung und dem  
selben Password an. 

K U R I E R

Ein Einschreibungsformular pro Weinmuster (bei mehreren Weinen bitte Formular 

kopieren),

Analysedaten, weniger als ein Jahr alt eingeschlossene optische Dichten,

Die Einschreibungsgebühren (vgl. Einschreibungsformular).

L E  M O N D I A L  D U  R O S É ®  2 01 8  /  Œ N O LO G U E S  D E  F RA N C E

21-23, rue de Croulebarbe - 75013 PARIS - FRANCE

Tél. : + 33 (0)1 58 52 20 20

PROBEN

Senden 6 Flaschen pro eingereichte Probe,

Beitreten pro forma-Rechnung mit dem Vermerk: “échantillons sans valeur commerciale” 

(Muster ohnekommerziellen Wert),

Informieren ihren Versand per Fax avisieren an die Agentur ZIEGlER Avignon : 

+ 33 (0)4 90 83 34 33.

ZIEGLER FRANCE 

LE MONDIAL DU ROSÉ 2018

Max GAILLARDET

ZI du Fournalet - 370, avenue Thomas Edison

84700 SORGUES - FRANCE

Tél. : + 33 (0)4 90 39 74 00

N° d’accises : FR001 027 E 1007

Bureau de douane : FR000270 Avignon CRD

IWICHTIG: jeder Versand aus Drittländern muss über DDP SORGUES (Delivred Duty unpaid)

T1 INCLUS - Incoterm2010 abgewickelt werden



EINSCHREIBUNGSFORMULAR 2018

(Ein Blatt pro vorgeführte Probe)

ANGABEN ZUM ERZEUGER

Furma o oder name des Betriebs: 

Adresse: 

PlZ:                           Ort: 

Land:                                     Intrakommunitäre mehrwertsteuernummer: 

Tél.:                                               Fax: 

E-mail (Pflichtfeld):  

Website: 

Ansprechpartner für die anmeldung: 

Name des Œnologen:

ÖFFENTLICHE INFORMATIONEN, WENN SIE VON DER BEZEICHNUNG DES TEILNEHMERS ABWEICHEN

Informationen für Kommunikationsmedien für preisgekrönte Weine (mobile Anwendung, Websites, soziale 
Netzwerke)

Oder name: 

Adresse:

PlZ:      Ort:

Tél.:                                 Land: 

E-mail: 

Website: 

IDENTIFIZIERUNGDESWEINES

Bezeichnung (QmP, Qba, IGP, AOP, landwein, etc.): 

Weinname (marke, Weingut, lage, etc.): 

Cuvée:

Jahrgang:          

Partie-nr:                     

Lagerbestand in Flaschen oder Volumen (hL):

Verkaufspreis netto (€ ): 

Format (cL):            

TECNISCHE ANGABEN

Restzucker (g/l): 

Vorhandener alkoholgehalt : 

Rebsorte:

    Stiller Wein   

    Schaumwein    

    Sonstige, bitte angeben: 

    Mit Holzaromen     Nicht im Barique ausgebaut          

    Bio

Hier bitte ein Etikett des eingeschriebenen  
Erzeugnisses aufkleben oder anheften

Ich, der Unterzeichnete   

Fa.               

Unterschrift, handgeschreiben, “gelesen und gebillig” + Firmenstempel

Habe die Regeln von Mondial du Rosé® 2018 sowie die rechtlichen Hinweise 
auf der Website www.mondial-du-rose.fr gelesen und akzeptiert



EINSCHREIBUNSGEBUHR PRO EINGEREICHTES MUSTER

TARIF

E I N S C H R E I B U N G  I N  P A P I E R F O R M  /  E I N H E I T L I C H E R  P R E I S  ( P R O  P R O B E )

Frankre ich :  € 162  ink l .  MwSt   Außerha lb  Frankre ichs :   € 135  Netto

O N L I N E - E I N S C H R E I B U N G  /  M E N G E N R A B A T T E  ( P R O  P R O B E )

Von 1  b is  10  Proben
Frankre ich :   € 150 ink l .  MwSt   Außerha lb  Frankre ichs :  € 125  Netto 

Von 1 1  b is  20 Proben
Frankre ich :   € 147  ink l .  MwSt   Außerha lb  Frankre ichs :  € 122 ,50 Netto 

21  Proben und mehr
Frankre ich :   € 144 ink l .  MwSt   Außerha lb  Frankre ichs :  € 120 Netto

WIE ZAHLT MAN?

P E R  S C H E C K ,  A N :   

EURL Œnologues de France PCVDR

P E R  B A N K Ü B E R W E I S U N G ,  A N :

EURL Œnologues de France Région PCVDR
BANKENCODE:  18206 -  SCHALTERCODE:  00132 

KONTO N° :  41545336001

SCHLÜSSEL R IB :  1 1  -  DOMIZ IL IERUNG BANK:  CRÉDIT  AGRICOLE PARIS  GOBELINS

IBAN:  FR76 1820 6001  3241  5453 3600 1 1 1  -  B IC :  AGRIFRPP882

BITTE GEBEN SIE BEI IHRER ÜBERWEISUNG ALS VERWENDUNGSZWECK AN: MONDIAL DU ROSÉ 2018

BANKSPESEN GEHEN ZU LASTEN DES ANMELDERS. 

P E R  K R E D I T K A R T E   

(AUSSCHLIESSL ICH BEI  ANMELDUNG IM INTERNET)

www.mondial-du-rose.fr

MEHR D’ INFORMATIONEN

A D R E S S E :  21-23, RUE DE CROULEBARBE - 75013 PARIS

T E L :  + 33 (0)1 58 52 20 20 

M A I L :  mondial-du-rose@oenologuesdefrance.fr

W E B S I T E :  www.mondial-du-rose.fr

Téléchargez notre application
Sélection Vins - Œnologues de France

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Concours des Œnologues de France

Concours certifié par ISO 9001
Contest certified by ISO 9001

Patronné par
Agreed by



Concours International des Rosés du Monde® wird von der 
EURL Œnologues de France, 21-23 rue de Croulebarbe,
75013 Paris, in Cannes - Frankreich veranstaltet. 

ARTIKEL 1: GEGENSTAND
Die Ausschreibung le Mondial du Rosé® wird von der EURL 
Œnologues de France, 21-23 rue de Croulebarbe, F-75013 PARIS 
(Frankreich) organisiert. Sie steht Rosé Weinen mit oder ohne 
geografische Ursprungsbezeichnung aus allen ländern und allen 
Weinbauregionen offen. Ihr Ziel ist es, die Reifefähigkeiten und 
die eigentliche Qualität der Weine zu unterstreichen und die 
Weine zu prämieren, die ein ausgesprochen hohes Qualitätsniveau 
erreicht haben, das sich dem geschmacklichen ihrer Bezeichnung 
oder ihrer Herkunft annähert. le Mondial du Rosé® werden in 
Einhaltung der nachstehenden Ausschreibungsordnung organisiert.
ARTIKEL 2: TEILNAHMEBERECHTIGTE
Zur teilnahme an der Ausschreibung werden alle Herstellerländer 
weltweit zugelassen:
- Erntende Weinbauern,
- Weinbaugenossenschaften,
- Weinbaugenossenschaftsunionen,
- Herstellerverbände,
- Züchter-Händler,
- als Händler eintretende Hersteller.
ARTIKEL 3: ZULASSUNGSBEDINGUNGEN
Die Zulassungsbedingungen an der Ausschreibung Mondial du 
Rosé® lauten wie folgt:
a) Diese Ausschreibung steht allen Rosé Weinen offen, die der
Definition des Internationaler Kodex der Önologie der Inter-
nationalen Organisation für Rebe und Wein gerecht werden.
Diese Produkte müssen in ihrer Gesamtheit die Bezeichnung 
des Herkunftslandes aufweisen, in dem die Reben geerntet und 
gekeltert wurden.
b) Für in Frankreich hergestellte Weine sind einzig Weine, die 
eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte
geografische Angabe gemäß den Bestimmungen nach Artikel
D.644-5 und D.646-6 des französischen Gesetzbuchs für 
landwirtschaft und Seefischerei beanspruchen können, an der 
Ausschreibung teilnehmen. Weisen sie keine geografische An-
gabe auf oder werden sie nicht mit einer Jahrgangs- oder Re-
bsortenangaben präsentiert, werden einzig die Weine, deren
Jahrgangs- oder Rebsortenangabe Gegenstand einer Zertifi-
zierung gemäß den Bestimmungen nach Artikel R.665-24 des 
französischen Gesetzbuchs für landwirtschaft und Seefische-
rei war, im Rahmen der Ausschreibung zugelassen.
c) Der teilnehmende muss aus einem einheitlichen los stam-
men, das für den Verzehr bestimmt ist, und in einer Menge von
mindestens 1.000 l verfügbar sein. Eine geringere Menge, 
die jedoch mehr als 100 l erreicht, kann im Fall einer ausges-
prochen geringen Produktion zugelassen werden. Die Weine 
müssen ausdrücklich in Flaschen abgefüllt worden sein.
d) Die Ursprungs- oder Herkunftsbezeichnung muss auf diesen 
Flaschen erfolgen. Die Flaschenetiketten müssen:
- der in Frankreich geltenden Vorschrift für französische Weine
- der europäischen Vorschrift für die Mitgliedsstaaten der Euro- 
päischen Union
- der im Herstellerland geltenden Vorschrift und den Einfuhr- 
bestimmungen für Drittländer gerecht werden.
ARTIKEL 4: WEINPROBEN
Jede Weinprobe wird unter den nachstehenden Bedingungen
präsentiert:
- 6 Flaschen von etwa 0,50 l bis 1 l pro Weinprobe. Die Flaschen 
werden mit ihren Verkaufsetiketten versehen.
- Jede Weinprobe muss vor dem auf dem Einschreibungsbogen 
genannten termin am angegebenen Ort eintreffen.
- Der Versand erfolgt auf Kosten der teilnehmer und auf ihre  
Gefahr. Die EURL Œnologues de France nimmt die Weinproben, 
die teilnahmegebühren entgegen und lehnt alle Einschreibungen 
ab, die der Ausschreibungsordnung nicht gerecht werden.
Die nicht konformen Weinproben werden nicht zurückgesandt
und gelten als Eigentum der EURL Œnologues de France.
Per Nachnahme zugesandte Weinproben werden abgelehnt.
ARTIKEL 5: EINSCHREIBUNGEN
Es ist erforderlich, für jede Weinprobe einen Einschreibungsbogen 
zu ergänzen und nebst den teilnahmegebühren und dem Ana-
lysedatenblatt an die EURL Œnologues de France zu senden. 
Für französische Weine ist es erforderlich, der Einschreibung 
ausdrücklich die Anspruchserklärung (für die geschützte Urs-
prungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe) 
oder den Zertifizierungsantrag (für Weine, die keine geogra-
fische Bezeichnung beanspruchen können und mit einer Jahr-
gangs- oder Rebsortenangabe präsentiert werden) beizufügen.
Das Analysedatenblatt, das nicht älter als ein Jahr sein darf, 
wird ausdrücklich beigefügt und beinhaltet neben den Elementen, 
die es ermöglichen, die Weinprobe zu identifizieren, die nachst- 
ehenden Hinweise:
- nachgewiesener Alkoholgrad bei 20°C in % vol,
- potentieller Alkoholgrad bei 20°C in % vol,
- flüchtiger Säuregehalt in mval/l,
- Schwefeldioxid insgesamt in mg/l,
- Zucker (Glukose + Fruchtzucker) in g/l,
- Gesamtsäuregehalt in mval/l,

Der Betrag der Einschreibungsgebühren pro Weinprobe wird 
auf dem Einschreibungsbogen angegeben.
Etwaige Bankgebühren werden nicht von der EURL Œnologues 
de France übernommen.
Die Zahlung ist unter keinen Umständen Gegenstand einer Ers-
tattung, ganz gleich, aus welchen Gründen die Einschreibung 
storniert wurde.
Zahlungsmittel (Beleg, die dem Einschreibungsbogen und dem 
Zahlungsnachweis ausdrücklich beizufügen sind):
- per BankscheckaufdenNamender EURL Œnologues de France.
- per Banküberweisung (dem Einschreibungsbogen ausdrücklich 
eine Kopie des Überweisungsscheins beifügen).
- mit Kreditkarte (Visa, Mastercard, Eurocard). Sämtliche 
Einschreibungsbogen, die nicht mit einem Zahlungsnachweis, 
dem Analysedatenblatt und der Anspruchserklärung (für in 
Frankreich hergestellte Weine) eingereicht werden, werden 
abgelehnt.
Die EURL Œnologues de France behält sich das Recht vor, die 
Weinprobenanzahl in Abhängigkeit von der Reihenfolge des 
Eintreffens der Einschreibungsbögen zu beschränken.
ARTIKEL 6: BEDINGUNGEN FÜR DIE ORGANISATION
DER VERKOSTUNG
Die Weine werden in Abhängigkeit von ihrer Kategorie verkos-
tet (Ursprung, typ, Farbe), wobei die Weinproben im Vorfeld in
einer identischen Verpackung verpackt werden, die ihre Form
verbirgt und ihre Anonymität gewährleistet. Die Bewertung 
der Weine wird beschreibend sein und umfasst Kommentare 
über die nachstehenden Aspekte:
- visueller Aspekt,
- Geruchsaspekt,
- Gaumeneindruck,
- Gesamteindruck,
- produktspezifische Merkmale.
Die EURL Œnologues de France ernennt die Ausschreibungs-
kommissionen auf der Grundlage einer im Vorfeld angefertig-
ten Verkosterliste. Die Ausschreibungskommissionen setzen 
sich vorrangig aus französischen und ausländischen Öno-
logen zusammen. Der Vorsitz fällt rechtmäßig einem franzö-
sischen Önologen, Mitglied der Union des Œnologues de 
France, zu. Die nicht als Önologen eintretenden Mitglieder der 
Ausschreibungskommission werden unter im Bereich der Ver-
kostung angesichts ihrer Kompetenzen anerkannten Fachleuten 
ausgewählt, die aus unterschiedlichen Bereichen wie die Pro-
duktion, der Vertrieb, der Verbrauch, die Kommunikation etc. 
stammen. Die Gesamtanzahl der internationalen Mitglieder 
der Ausschreibungskommission wird in Abhängigkeit von der
Anzahl der eingereichten Weinproben festgelegt. Jede Auss- 
chreibungskommission umfasst zumindest 5 Mintglieder, von 
denen zwei Drittel kompetente Verkoster sind: 3 ausländische 
Mitglieder und 2 französische Mitglieder, darunter zumindest 
ein Önologe. Die EURL Œnologues de France trifft geeignete 
Vorkehrungen, um zu vermeiden, dass ein teilnehmer, der 
Mitglied der Ausschreibungskommission ist, seine Weine zu 
beurteilen hat. Die EURL Œnologues de France veranlasst die  
Mitglieder der Ausschreibungskommission zur Unterzeichnung 
einer eidesstaatlichen Erklärung, die auf ihre direkten oder 
indirekten Verbindungen mit den an der Ausschreibung 
teilnehmenden Weinen verweist.
Die EURL Œnologues de France ernennt für jede Ausschrei-
bungskommission den Vorsitzenden, der die Verkostung 
managt, die allgemeine Funktionsweise der Ausschreibungs-
kommission sicherstellt und die Verkostungskommentare 
aufzeichnet. Die EURL Œnologues de France gewähreistet 
den reibungslosen Ablauf der Mondial du Rosé® und bestellt 
einen unabhängigen Generalinspektor, der nicht an der 
Ausschreibung teilnimmt und die Einhaltung der Ausschrei-
bungsordnung, die Vorbereitung der Weinproben, die Organi-
sation und Durchführung der Verkostung und ihre Beurteilung 
mit Hilfe eines geeigneten Datenblatts, die Auswertung und 
die Veröffentlichung der Ergebnisse überwacht.
ARTIKEL 7: PREISE
Das gewählte Preissystem basiert auf der Bewertung, die eine 
Einstufung der an der Ausschreibung beteiligten Weine in Ab-
hängigkeit von den ihnen eigenen Merkmalen ermöglicht.
Die EURL Œnologues de France legt die Preise fest, bei denen 
es sich handelt um:
- Mondial du Rosé® Or,
- Mondial du Rosé® Argent.
Diese Preise, die pro Kategorie und für die gesamte Ausschrei-
bung in Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung der 
Internationalen Organisation für Rebe und Wein auf 30 % 
beschränkt sind, werden in Abhängigkeit von der Bewertung 
der Ausschreibungskommissionen den Weinen zuerkannt, die 
ein hohes Ausdrucksniveau erzielt haben, das diesen Würdigung 
verdient.
Sind weniger als 3 unterschiedliche Bewerber in ein und derselben 
Kategorie angetreten, kann kein Preis verliehen werden.
Die Weine, die die besten Noten erhalten haben, können mit 
besonderen Preisen (trophäen) gewürdigt werden.
Die Ergebnisse werden nach der Erstellung der Preisliste be-
kanntgegeben.

Jeder teilnehmer wird in der Folge auf dem Postweg bena-
chrichtigt.
Die EURL Œnologues de France händigt den Preisträgern eine
Urkunde und ein Dokument aus, das Auskunft über den Namen 
der Ausschreibung, die Art des zuerkannten Preises, den 
Namen des Weins, die Kategorie, in der er an der Ausschrei-
bung beteiligt war, die gemeldete Menge sowie den Namen 
und die Anschrift des Inhabers gibt.
Aufkleber, die für die zuerkannten Preise repräsentativ sind, 
können auf die Flaschen geklebt werden und sind bei der 
EURL Œnologues de France für die prämierten Weine in Ab-
hängigkeit von der mit dem Einschreibungsbogen angegebe-
nen Menge erhältlich.
Alle sonstigen Verweise auf den zuerkannten Preis sind un-
tersagt. Die EURl OEnologues de France behält sich das 
ausschließliche Recht vor, die Benutzung der Preise zu kom-
merziellen Zwecken zu kontrollieren. Die unbefugte Benut-
zung, die Reproduktion des logos und der Auszeichnungen 
sind streng verboten.
Die Ausschreibungsergebnisse werden möglichst flächendeckend 
in Formeiner Broschüreundalleranderen Mittel (tV, Rundfunk, 
Fachpresse, gastronomischePresse, mobile Anwendung, etc.) 
bekanntgemacht.
ARTIKEL 8: KONTROLLEN
Die EURL Œnologues de France ist allein für die Klärung etwaiger 
Streitfragen zuständig.
Sie behält sich das Recht vor, alle unvollständigen oder fehle-
rhaften Einschreibungen zu stornieren und die nicht mit der 
Ausschreibungsordnung übereinstimmenden Weinprobe-
nauszusondern.
Die EURL Œnologues de France unterrichtet die DIRECCTE Ile
de France zwei Monate vor der Verkostung über den Ort und 
das Datum und legt dieser Information die Ausschreibung-
sordnung bei.
Der Generalinspektor übermittelt der DIRECCTE Ile de France
binnen einer Frist von zwei Monaten nach der Ausschreibung
einen unterzeichneten Bericht, der bestätigt, dass die
Ausschreibung in Übereinstimmung mit den Bedingungen der
Ausschreibungsordnung stattgefunden hat, wobei er auf die 
nachstehenden Elemente verweist:
- Anzahl der Weine, die insgesamt und pro Kategorie an der  
Ausschreibung beteiligt waren;
- AnzahlderWeine,dieinsgesamtundproKategorieprämiertwurden;- 
liste der prämierten Weine und zu jedem prämierten Wein die
Elemente, die es ermöglichen, den Wein und seinen Inhaber zu
identifizieren;
- Prozentsatz der prämierten Weine in Bezug auf die Anzahl 
der beteiligten Weine;
- Anzahl der zuerkannten Preise und ihre Aufteilung nach 
Preiskategorie.
Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, von ei-
nem zugelassenen Weinlabor eine Analyse der prämierten 
Weinproben anfertigen zu lassen und die erforderlichen 
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen dieser Analyse zu 
ziehen. Der Inhaber und der Organisator der Ausschreibung 
wahren binnen einem Zeitraum von einem Jahr ab der Preis-
vergabe eine Probe jedes prämierten Weins und binnen einem 
Zeitraum von fünf Jahren seinen Einschreibungsbogen und 
sein Analysedatenblatt auf. Diese Weinproben, der Einschrei-
bungsbogen und das Analysedatenblatt werden den Prüfs-
tellen zur Verfügung gehalten.
Die EURL Œnologues de France behält sich das ausschließliche
Recht vor, die kommerzielle Benutzung der Preise zu kontrollieren.
ARTIKEL 9: HÖHERE GEWALT UND ÄNDERUNGEN
Behindert ein Ereignis unabhängig vom Willen der EURL Œno-
logues de France die reibungslose Durchführung der Ausschrei-
bung, kann die EURL Œnologues de France unter keinen Umstän-
den haftbar gemacht werden. Die EURL Œnologues de France 
behält sich im Fall der höheren Gewalt (Epidemie, Brand, 
Naturkatastrophe, Streik, terroristische Handlung etc.), eines 
Ereignisses unabhängig von ihrem Willen oder der begrün- 
deten Notwendigkeit das Recht vor, die Ausschreibung zu 
stornieren, den eingangs vorgesehenen termin zu ändern, die 
Ausschreibung abzukürzen oder zu verlängern, ihre Bedin-
gungen und ihren Ablauf zu ändern,). Der teilnehmer ist nicht 
berechtigt, dieselbe haftbar zu machen. Die EURL Œnologues 
de France kann im Übrigen nicht für Diebstahl, Verlust, Verzug 
oder Schäden anlässlich der Beförderung der Weinproben haftbar 
gemacht werden.
ARTIKEL 10: TEILNAHME ANDER AUSSCHREIBUNG
Sie umfasst faktisch die Einhaltung und Bestätigung dieser 
Ausschreibungsordnung. Die teilnahmegebühren werden nicht 
erstattet, sofern die Weinproben, die Einschreibungsunterlagen 
und die Überweisung der teilnahmegebühren nach dem En-
dtermin eintreffen oderaneinefalscheAdressegesandtwerden.
ARTIKEL 11: BESONDERE BESTIMMUNGEN
Ausschreibungssprachen: Französisch.
Unterlagen verfügbar auf Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch 
und Italienisch.
Diese Ausschreibungsordnung kann jährlich spätestens zwei 
Monate vor der Preisvergabe und vor der Einschreibung der 
teilnehmer geändert werden.

WETTBEWERBSBEDINGUNGEN 2018

LE MONDIAL DU ROSÉ ®

Concours International des Rosés du monde®


